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 16.1 Der RH führte einen Datenabgleich zwischen den Aufzeichnungen der 
PVA und der Bundespfl egegeld–Datenbank des Hauptverbands durch 
und stellte dabei gemeinsam mit der PVA und dem Hauptverband Fol-
gendes fest: 

– Die nachträgliche Gewährung von Pfl egegeld (z.B. im Jänner 2008 
rückwirkend ab 1. Dezember 2007) wurde in der Bundespfl egegeld–
Datenbank nicht mehr berücksichtigt, bei der PVA jedoch schon. 

– Nachträglich bekannt gewordene Todesfälle wurden in den Auf-
zeichnungen der PVA bereinigt, in der Bundespfl egegeld–Daten-
bank jedoch nicht. 

– Die PVA meldete die für sie erfolgreichen streitigen Verfahren (im 
Jahr 2007 rd. 2.500) nicht an den Hauptverband, weil sie nicht zu 
einer Änderung der Auszahlung führten. 

Seit Mai 2008 wird in der Bundespfl egegeld–Datenbank des Haupt-
verbands zur besseren Ermittlung des Verfahrensabschlusses auch das 
Bescheiddatum erfasst. Dadurch soll eine verbesserte Auswertung der 
Verfahrensdauer ermöglicht werden.

 16.2 Eine optimale statistische Datenbasis ist eine unverzichtbare Grund-
lage für politische Entscheidungen. Der RH wies darauf hin, dass der 
PVA als größtem Träger eine besondere Bedeutung bei der Datener-
fassung zukommt. Er empfahl der PVA, ihre Datenbestände mit der 
beim Hauptverband geführten Bundespfl egegeld–Datenbank regelmä-
ßig und standardisiert abzugleichen.

 16.3 Laut Stellungnahme der PVA bemühe sie sich seit 2007 intensiv um 
eine Datenbereinigung.

 17.1 Die PVA ordnete in ihrer Kostenrechnung lediglich die Pfl egegeld-
teams direkt dem Pfl egegeld zu (das waren 2007  71,2 Vollzeitäquiva-
lente). Der weitere Personaleinsatz bzw. die weiteren Kosten ergaben 
sich aus Umlagen der Leistungsabteilungen, der Prüfung, der medizi-
nischen Administration, der ärztlichen Oberbegutachtung sowie der 
anfallenden Overhead–Anteile. Insgesamt ergab sich für den Bereich 
Pfl egegeld ein Personaleinsatz von 256,2 Vollzeitäquivalenten. Somit 
waren nur rd. 28 % der für Pfl egegeld ausgewiesenen Personalkosten 
direkt zugeordnet.
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Weiters führte die PVA trotz einer entsprechenden Verpfl ichtung keine 
Aufzeichnungen der für Pfl egegeld angefallenen Arbeitszeit. Vielmehr 
wurde für die Umlagen ein schematisches Punktesystem verwendet, 
dem Zeiterhebungen aus dem Jahr 1999 zugrunde lagen. Die Punkte-
gewichtung war für alle Landesstellen gleich. 

 17.2 Der RH bemängelte, dass die Ermittlung der Anzahl der mit Pfl ege-
geld befassten Mitarbeiter nicht mehr aktuell war. Durch Werte aus 
dem Jahr 1999 wird weder den verbesserten Arbeitsmitteln (Compu-
terausstattung für jeden Sachbearbeiter, moderne Bearbeitungspro-
gramme) noch den Strukturänderungen (Fusion, Einrichtung spezia-
lisierter Pfl egegeld–Teams) Rechnung getragen. 

Ein Vergleich mit anderen Trägern war somit wesentlich erschwert. 
Auch ein Vergleich zwischen den Landesstellen war nicht möglich, 
weil durch das einheitliche Punktesystem keine Unterschiede im Res-
sourceneinsatz aufgezeigt werden konnten. 

Der RH empfahl der PVA eine aktuelle Erfassung der Personalressour-
cen für Pfl egegeld, um eine zuverlässige Grundlage für die Beurteilung 
des Ressourceneinsatzes im Bereich Pfl egegeld zu erhalten.

 17.3 Laut Stellungnahme der PVA habe sie im Jahr 2008 Personalbedarfs-
berechnungen erstellt, die dem aktuellen Arbeitsaufwand im Bereich 
des Pfl egegelds Rechnung tragen.

Das BMF unterstützte die Empfehlung des RH.

 18.1 Versicherungsträger mit Landesstellen haben nach den Rechnungs-
vorschriften für jede Landesstelle und für die Hauptstelle eine eigene 
Kostenstellenrechnung zu führen. Die von der PVA erstellte Kosten-
rechnung stellte die Landesstelle Wien jedoch gemeinsam mit der 
Hauptstelle dar. Von den im Betriebsabrechnungsbogen 2007 aus-
gewiesenen Gesamtkosten in Höhe von rd. 34 Mill. EUR entfi elen 
allein auf die Hauptstelle und Landesstelle Wien Kosten in Höhe von 
18,80 Mill. EUR, das sind rd. 55 %.

Darin waren Kosten für Leistungen enthalten, welche die Landes-
stelle Wien für alle Landesstellen erbrachte, wie z.B. für die zentrale 
Bescheidausfertigung und –versendung sowie für die bundesweite Tele-
fonzentrale. Auch der Gesamtaufwand für Gerichtsgebühren wurde in 
der Kostenrechnung der Hauptstelle und der Landesstelle Wien zuge-
wiesen. 
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 18.2 Der RH empfahl der PVA, sowohl für die Hauptstelle als auch für die 
Landesstelle Wien die Kosten getrennt darzustellen und besonders auf 
die Möglichkeit von Vergleichen der einzelnen Landesstellen zu ach-
ten. 

 18.3 Die PVA sagte die getrennte Darstellung der Hauptstelle und der Lan-
desstelle Wien im Rechnungsabschluss 2009 zu.

Das BMF unterstützte die Empfehlung des RH.

 19 Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden Empfehlungen 
hervor.

 (1) Die Hauptverbandsrichtlinien und das Konsensuspapier wären in 
die Einstufungsverordnung zu integrieren, um einheitliche Rechts-
grundlagen sowohl für alle Entscheidungsträger als auch für die 
Arbeits– und Sozialgerichte zu schaffen. (TZ 2)

 (2) Es wäre in regelmäßigen Abständen zu prüfen, welche Daten 
aus der Vollziehung für eine Evaluierung der tatsächlichen Auswir-
kungen des Pfl egegelds bzw. der Lebensumstände der Pfl egegeld-
bezieher genutzt werden können. (TZ 7)

 (3) Im Sinne eines einheitlichen Vollzugs wären die Einstufungs-
kriterien genauer zu defi nieren sowie besonderer Wert auf eine 
einheitliche und gründliche Schulung der Gutachter sowie auf ihre 
rechtliche Kontrolle zu legen. (TZ 2)

 (4) Eine gute Beratung im Vorfeld für Multiplikatoren, wie z.B. Lan-
dessozialreferenten, Berater in Krankenhäusern oder Pfl egeheimen, 
könnte dazu beitragen, aussichtslose Anträge und die dadurch ver-
ursachten Kosten zu reduzieren. (TZ 4)

 (5) Es wären regelmäßig Auswertungen über die Einstufungen durch-
zuführen und zu diesem Zweck Diagnosen sowie Betreuungs– und 
Hilfestellungskategorien zu erfassen. (TZ 5)
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 (6) Die Unterschiede in den Ergebnissen der Gerichtsverfahren und 
ihre Ursachen wären im Hinblick auf eine einheitliche Pfl egegeld-
gewährung genau zu analysieren. (TZ 6)

 (7) Für eine ausgewogene Verteilung der Begutachtungsaufträge 
wäre zu sorgen, um das Risiko eines Begutachterengpasses bei Aus-
fall eines Arztes zu minimieren. Um die gute Qualität der Gutach-
ten zu gewährleisten, sollte jeder Arzt zumindest 120 Gutachten, 
aber nicht mehr als 1.500 Gutachten pro Jahr erstellen. (TZ 8)

 (8) Aus Rücksicht auf die Pfl egebedürftigen wäre die Sonn– und Fei-
ertagsruhe grundsätzlich einzuhalten. An diesen Tagen sollte eine 
Begutachtung nur ausnahmsweise und auf deren ausdrücklichen 
Wunsch — der auch entsprechend zu dokumentieren ist — durch-
geführt werden. (TZ 8)

 (9) Einheitliche Kriterien für die Auswahl der ärztlichen Gutachter 
wären schriftlich festzulegen und zu dokumentieren. Weiters wäre 
mit ihnen eine schriftliche Vereinbarung mit bestimmten Mindestin-
halten für die Erstellung und Abrechnung der Gutachten zu schlie-
ßen. (TZ 9)

 (10) Die Einschulung der ärztlichen Gutachter wäre zu standardi-
sieren. (TZ 9)

 (11) Die Kommunikation der Landesstellen wäre zu verstärken und 
die Liste jener Ärzte, deren Gutachten einer Oberbegutachtung 
unterliegen, wäre regelmäßig zu aktualisieren. Weiters sollten jene 
Gutachten erfasst werden, die aufgrund der Oberbegutachtung kor-
rigiert wurden, um eine laufende Evaluierung der Qualität der Gut-
achten zu ermöglichen. (TZ 10)

 (12) Die Stichprobengröße wäre an der Anzahl der Gutachten in der 
jeweiligen Landesstelle zu orientieren. Außerdem wäre sicherzustel-
len, dass jeder Arzt zumindest einmal pro Jahr überprüft wird. Den 
Ursachen statistischer Auffälligkeiten wäre nachzugehen. (TZ 10)

 (13) Die Gründe für die Beendigung der Gutachtertätigkeit wären 
nachvollziehbar zu dokumentieren. (TZ 11)

 (14) Alle Beschwerden wären lückenlos IT–mäßig so zu dokumen-
tieren, dass alle Landesstellen und die Hauptstelle darauf Zugriff 
haben. (TZ 11)
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 (15) Die Diagnose von Demenz wäre bei der Begutachtung nach-
vollziehbar zu dokumentieren. (TZ 12)

 (16) Bei den im Zusammenhang mit einer Pfl egegeldbegutachtung 
anfallenden Fahrtstrecken wäre auf größere Effi zienz zu achten. Ins-
besondere sollten die gefahrenen Kilometer so aufgezeichnet wer-
den, dass sie dem einzelnen Gutachten zugeordnet werden können. 
(TZ 13)

 (17) Die Kilometergeldabrechnungen der externen Ärzte wären regel-
mäßig zu kontrollieren. (TZ 13)

 (18) Bei Heimaufenthalten von pfl egebedürftigen Personen unter 
Kostenbeteiligung eines Landes, einer Gemeinde oder eines Sozial-
hilfeträgers wären alle im § 13 BPGG vorgesehenen Rechtsfolgen, 
d.h. die Legalzession, die Taschengeldregelung und das Differenz-
ruhen, zu vollziehen. (TZ 15)

 (19) Die Datenbestände wären mit der beim Hauptverband der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger geführten Bundespfl egegeld–
Datenbank regelmäßig und standardisiert abzugleichen. (TZ 16)

 (20) Die Erfassung der Personalressourcen für Pfl egegeld wäre zu 
aktualisieren, um eine zuverlässige Grundlage für die Beurtei-
lung des Ressourceneinsatzes im Bereich Pfl egegeld zu erhalten. 
(TZ 17)

 (21) Sowohl für die Hauptstelle als auch für die Landesstelle Wien 
wären die Kosten getrennt darzustellen; auf die Möglichkeit von 
Vergleichen der einzelnen Landesstellen wäre besonders zu achten. 
(TZ 18)
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